
   
 

Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der 
Anlageberatung! 

Erklärung zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/2088  

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind wir zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet: 

Transparenz bei den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (Art.3 
Offenlegungsverordnung) 

Investitionsentscheidungen können nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt (z. B. Klima, Wasser, 
Artenvielfalt), auf soziale- und Arbeitnehmerbelange haben und auch der Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung abträglich sein. 

Wir haben grundsätzlich ein erhebliches Interesse daran, unserer Verantwortung als Finanzdienstleister gerecht 
zu werden und dazu beizutragen, derartige Auswirkungen im Rahmen unserer 
Anlageentscheidungen/Anlageempfehlungen zu vermeiden. Die Umsetzung der hierfür vorgegebenen 
rechtlichen Vorgaben ist nach derzeitigem Sachstand jedoch aufgrund der bestehenden und noch drohenden 
bürokratischen Rahmenbedingungen unzumutbar. Überdies sind wesentliche Rechtsfragen noch ungeklärt. 

Zur Vermeidung rechtlicher Nachteile sind wir daher derzeit daran gehindert, eine öffentliche Erklärung 
dahingehend abzugeben, dass und in welcher Art und Weise wir die im Rahmen unserer 
Investitionsentscheidungen/Anlageempfehlungen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Umweltbelange usw.) berücksichtigen. Daher sind wir gehalten, auf unserer Webseite zu erklären, dass wir 
diese vorläufig und bis zu einer weiteren Klärung nicht berücksichtigen. 

Wir erklären aber ausdrücklich, dass diese Handhabung nichts an unserer Bereitschaft ändert, einen Beitrag zu 
einem nachhaltigeren, ressourceneffizienten Wirtschaften mit dem Ziel zu leisten, insbesondere die Risiken und 
Auswirkungen des Klimawandels und anderer ökologischer oder sozialer Missstände zu verringern. Wir 
beobachten die weitere Entwicklung und werden zur gegebener Zeit eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickeln und nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer 
Anlageentscheidungen/Anlageempfehlungen berücksichtigen. 

Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens (Art. 4 
Offenlegungsverordnung) 

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter nicht oder nur bedingt berücksichtigt. Sie können auf besonderen 
Wunsch des Kunden auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden Datenlage jedoch berücksichtigt werden. 
Die Berücksichtigung erfolgt ggf. auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen. Für 
deren Richtigkeit sind wir jedoch nicht verantwortlich. Mit einem zukünftigen breiteren Marktangebot wird ggfls. 
eine standardmäßige Berücksichtigung erfolgen. 

Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5 Offenlegungsverordnung) 

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken 
beeinflusst. 
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